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Entgelttarifvertrag für die  
Charité – Universitätsmedizin Berlin 

(ETV-Charité) 
 

 

 

Vom 1. Januar 2007 
in der Fassung vom 1. Juli 2011 

 
 

Zwischen 
 
 

Charité – Universitätsmedizin Berlin, 
vertreten durch den Vorstand 
Charitéplatz 1,  10117 Berlin 

 
 

einerseits 
 
 

und 
 
 

dbb tarifunion,  
vertreten durch den Vorstand 

Friedrichstraße 169/170  
10117 Berlin 

 
 

andererseits 
 
 

 wird Folgendes vereinbart: 
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§ 1  
Geltungsbereich  

 
Dieser Tarifvertrag gilt für Beschäftigte, auf die der TV-Charité  vom 1. Juli 2011 angewendet 
wird. 
 
 

§ 2 
Tabellen für Monatsentgelt und Bereitschaftsdienstentgelt 

 
1. Beschäftigte erhalten ein monatliches Entgelt nach den Tabellen gem. Anlagen A und B.  

 
Die nach § 3 Abs. 1 bis 6 künftig zu bestimmenden Tabellen werden den Anlagen A und 
B jeweils nach Abschluss des Nachtragstarifvertrages gem. § 4 Abs. 1 hinzugefügt.  

 
2. Die Entgelte für den Bereitschaftsdienst ergeben sich aus Anlage C  

 
Protokollerklärung zu § 2 Abs. (2): 
1Für Beschäftigte. die Entgelt nach der Entgeltgruppe 8a Stufe 5 und 6 sowie einer indivi-
duellen Zwischen- oder Endstufe oberhalb der Stufe 5 der Anlage B erhalten, richtet sich 
das Bereitschaftsdienstentgelt nach der Entgeltgruppe 9a. 
2Für Beschäftigte, die Entgelt nach der Entgeltgruppe 7a Stufen 4 bis 6 sowie einer indi-
viduellen Zwischen- oder Endstufe oberhalb der Stufe 4 der Anlage B erhalten, richtet 
sich das Bereitschaftsdienstentgelt nach der Entgeltgruppe 8a. 
 
 

 
§ 3 

Entwicklung der Tabellen 
vom 1. Juli 2013 bis 31. Dezember 2016 

 
1Den Tabellen gem. Anlagen A und B werden ab dem 1. Juli 2013 zu den im Folgenden ge-
nannten Stichtagen geänderte Tabellen hinzugefügt, die wie folgt bestimmt werden:  
 
1. Mit Wirkung vom 1. Juli 2013  

 
a) tritt an die Stelle des Tabellenwertes der Entgeltgruppe EG 9, Stufe 3 der Betrag, der 

96 v.H. des am 1. Juli 2013 gültigen Wertes der Entgeltgruppe EG 9 Stufe 3 des 
TVöD – VKA entspricht,  

 
b) ändern sich alle anderen Werte der Tabelle gem. § 2 im gleichen prozentualen Ver-

hältnis, dem die Erhöhung nach Buchst. a), bezogen auf den am 30. Juni 2013 gülti-
gen Wert, prozentual entspricht. 2Der Prozentsatz wird auf eine Stelle nach dem 
Komma kaufmännisch gerundet.  

 
2. Mit Wirkung vom 1. Juli 2014  

 
a) tritt an die Stelle des Tabellenwertes der Entgeltgruppe EG 9, Stufe 3 der Betrag, der 

97,5 v.H. des am 1. Juli 2014 gültigen Wertes der Entgeltgruppe  
EG 9 Stufe 3 des TVöD – VKA entspricht,  

 
b) ändern sich alle anderen Werte der Tabelle gem. § 2 im gleichen prozentualen Ver-

hältnis, dem die Erhöhung nach Buchst. a), bezogen auf den am 30. Juni 2014 gülti-
gen Wert, prozentual entspricht. 2Der Prozentsatz wird auf eine Stelle nach dem 
Komma kaufmännisch gerundet.  
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3. Mit Wirkung vom 1. Dezember 2014 treten an die Stelle aller Werte der Entgeltgruppen 
EG 9 (sowie EG 9 d KR-Anwendungstabelle) und niedriger die am  
1. Dezember 2014 gültigen Werte der Tabellen des TVöD – VKA.  

 
4. Mit Wirkung vom 1. Juli 2015 treten an die Stelle aller Werte der Entgeltgruppen EG 11 

(sowie EG 11 b KR-Anwendungstabelle) und niedriger die am 1. Juli 2015 gültigen Werte 
der Tabellen des TVöD – VKA.  

 
5. 1Mit Wirkung vom 31. Dezember 2015 treten an die Stelle sämtlicher Werte der Entgelt-

gruppen des TV Charité die am 31. Dezember 2015 gültigen Werte der Tabellen des 
TVöD – VKA. 2Die Stufenordnung gem. § 22 TV-Charité bleibt im Übrigen unverändert.  

 
6. 1Mit Ablauf des 31. Dezember 2016 wird die Stufenordnung des § 22 TV-Charité durch 

die Stufenstruktur des TVöD - VKA ersetzt. 2Im Zusammenhang mit dieser Änderung des 
§ 22 Abs. 1 Sätze 3 und 4 TV-Charité werden die Tabellen gem. § 2 in Verbindung mit § 
3 Absatz 5 neu gefasst.  
 

7. Diejenigen Werte der Tabelle, die zu den Stichtagen gem. Abs. 3) bis 6) 100 v.H. des 
jeweiligen Referenzwerte der Tabelle des TVöD - VKA erreicht haben, werden nach die-
sen Stichtagen zum gleichen Zeitpunkt und im gleichen Umfang den geänderten Werten 
angepasst, auf den sich die Werte der korrespondierenden Entgeltgruppen und Stufen 
des TVöD – VKA geändert haben.  

 
 
 

§ 4 
Verfahrensregeln und Ergänzungen 

 
1. 1Die Neufassung der Tabelle anlässlich der gem. § 3 eintretenden Änderungen erfolgt 

durch Nachtragstarifvertrag. 2dbb tarifunion unterrichtet die Charité schriftlich unter Beifü-
gung der entsprechenden Unterlagen über die redaktionell geeinten Tabellen des TVöD - 
VKA. 3Innerhalb von zwei Wochen ab Zugang dieser Information werden die neuen Ta-
bellenwerte redaktionell abgestimmt. 4Die Neufassung wirkt jeweils zu den in § 3 be-
stimmten Stichtagen, auch wenn das Änderungsverfahren erst nach dem Stichtag abge-
schlossen ist. 5Dies gilt insbesondere auch, wenn der TVöD – VKA eine relevante Ände-
rung auf einen zurückliegenden Zeitpunkt bezieht. 

 
2. 1Sollten die Tarifvertragsparteien des TVöD – VKA Änderungen der Entgelttabellenstruk-

tur vornehmen, die sich nicht auf die Änderung der Werte der am 1. Juli 2011 gültigen 
Stufen beschränken und sollte dadurch die Eindeutigkeit der jeweiligen Vergleichbarkeit 
und die Übernahme der Werte in die Tabellen gem. Anlagen A und B bzw. deren Heran-
ziehung zur Berechnung der Tabellenwerte nach § 3 erschwert oder unmöglich werden, 
so sind beide Tarifvertragsparteien verpflichtet, bei der Bestimmung der geänderten Wer-
te über eine entsprechende Anpassung der hier getroffenen Vereinbarungen zu verhan-
deln. 2In einem solchen Fall soll sich die Änderung an den Bestimmungen orientieren, die 
die Tarifvertragsparteien des TVöD – VKA für die Überleitung in die neuen Regelungen 
vereinbart haben.  

 
3. Es wird klargestellt, dass  
 

a) vor dem 1. Dezember 2014 eintretende Änderungen des TVöD – VKA nicht zu Ver-
änderungen der Tabellenwerte gem. § 3 Abs. 7 führen,  

 
b) sich die individuelle Endstufe gem. § 6 Abs. 4 Satz 1 TVÜ-Charité um denselben 

Vomhundertsatz bzw. im gleichen Umfang wie die höchste Stufe der jeweiligen Ent-
geltgruppe nach § 3 ändert,  
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c) die am 1. Juli 2013 bzw. 1. Juli 2014 nach Berechnung gem. § 3 Abs. 1  
und 2 in die Tabelle einzufügenden Werte auf den jeweils korrespondierenden Wert 
der Tabelle des TVöD – VKA begrenzt sind, auch wenn die prozentual berechnete 
Erhöhung im Einzelfall einen höheren Tabellenwert ergeben sollte, 

 
d) die Berechnung der Tabellenwerte am 1. Juli 2013 auf den Tabellenwert des TVöD – 

VKA bezogen wird, falls der in der Tabelle gem. § 2 ausgewiesene Wert zu diesem 
Zeitpunkt in einzelnen Entgeltgruppen/Stufen höher als dieser sein sollte.  

 
4. Sofern Arbeitnehmer nach Anwendung der vom 1. Juli 2011 bis 30. Juni 2013 gültigen 

Tabellen ein individuelles Monatstabelleneinkommen erreicht haben sollten, das höher ist 
als der gem. § 3 Abs. 1 oder 2 berechnete Tabellenwert, so gilt der darüber hinausge-
hende Betrag als individuelle tarifliche Zulage, auf die spätere Tabellenerhöhungen ange-
rechnet werden.  

 
5. 1Die für die Berechnung nach diesem Tarifvertrag maßgebenden Werte der Tabelle des 

TVöD – VKA reduzieren sich um die Hälfte des Prozentwertes, um den sich im Zeitraum 
vom 1. Juli 2011 bis 31. Dezember 2015 die Tabellenwerte des TVöD – VKA als Folge 
des ganzen oder teilweisen Wegfalls des § 18 TVöD – VKA erhöhen sollten. 2Die Redu-
zierung tritt jeweils mit dem Stichtag ein, zu dem der TVöD – VKA sich in dieser Weise 
erhöht. 3Dies gilt entsprechend, wenn die Tabellenwerte des TVöD um mehr als 1,5 v.H. 
zu einem Zeitpunkt angehoben werden, zu dem § 18 TVöD – VKA wegfällt, ohne dass im 
Änderungstarifvertrag zum TVöD – VKA eine ausdrückliche Regelung für die Kompensa-
tion dieser Vereinbarung getroffen wird. 4In solchen Fällen wird die nach § 3 Abs. 7 ver-
einbarte prozentuale Erhöhung der Tabelle im Übrigen hiervon nicht berührt wird.  

 
 

§ 5 
Anpassungszulage 

 
1. Die Beschäftigten haben vom 1. Juli 2011 bis 31. Dezember 2015 Anspruch auf eine mo-

natliche Anpassungszulage, soweit und solange das individuelle Tabellenentgelt gem. 
den Entgelttabellen gem. Anlagen A und B (einschließlich eines etwaigen individuellen ta-
riflichen Zulage gem. § 4 Abs. 4) das in der entsprechenden Referenzgruppe des TVöD – 
VKA ausgewiesene Entgelt unterschreitet. 

 
2. In der Zeit vom 1. Juli 2011 bis zum 31. März 2012 beträgt die Zulage 0,6 v.H. des indivi-

duellen monatlichen Tabellenentgelts.  
 
3. 1Die Höhe der Zulage für die Zeit vom 1. April 2012 bis 31. März 2013 wird im März 2012 

überprüft und festgelegt. 2In gleicher Weise wird für die Zeiträume vom 1. April 2013 bis 
31. März 2014, 1. April 2014 bis 31. März 2015 sowie vom 1. April 2015 bis 31. Dezem-
ber 2015 verfahren. 3Die Zulage wird jeweils redaktionell vereinbart. 4Der nach Abs. (2) 
festgelegte Wert wird nicht unterschritten.  
5Die Berechnungsgrundlagen für die Überprüfung und Neufestlegung sind in Anlage D 
beschrieben. 6Dabei sind einerseits die jeweils bis 31. Dezember feststehenden Werte 
und andererseits unter deren Berücksichtigung berechnete Prognosewerte für die Zeit 
vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2015 anzusetzen. 7Zur Berücksichtigung von evt. 
Abweichungen von den Prognosewerten, wird ein Sicherheitsabschlag von 10 v.H. des 
restlichen, einsetzbaren Volumens bis zur Berechnung der Schlusszahlung zurückbehal-
ten.  
8Zur Vorbereitung der Berechnung wird die Charité der dbb tarifunion die notwendigen In-
formationen vollständig und transparent zur Verfügung stellen.  

 
4. Wird der Zulagenwert zukünftig nach Abs. 3 geändert, so wird er in den Anlagen A und B 

ausgewiesen.  
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5. Die Zulage ist auf den Differenzbetrag zwischen den Tabellenwerten gem. Anlagen A und 
B und des korrespondieren Wertes der Tabelle des TVöD – VKA begrenzt, im Falle von § 
4 Abs. 4 unter Einbeziehung der individuellen Zulage. 

 
6. Die Beschäftigten haben Anspruch auf eine Anpassungsschlusszahlung, die so bemes-

sen wird, dass sämtliche nach Anlage D in die Berechnung der Zulage einzubeziehenden 
und nicht bis 31. Dezember 2015 aufgewendeten Mittel als prozentual am individuellen 
Tabellenentgelt bemessener Betrag mit der Entgeltzahlung für März 2016 bezahlt wer-
den.  

 
 

§ 6 
Funktionszulagen für Pflegekräfte 

 
1. Pflegekräfte, die in den Entgeltgruppen 8a und 9a eingruppiert sind, sowie die Leitungen 

und Stellvertretungen der Bereiche ITS, OP und Anästhesie, erhalten vom 1. Juli 2011 
bis 31. Dezember 2016 eine monatliche Funktionszulage in Höhe von 50,00 Euro. 

 
Protokollerklärung zu § 6 Abs. (1): 
Es wird klargestellt, dass die in § 9 TVÜ-Charité geregelten Zulagen hiervon unbe-
rührt bleiben.  

 
2. § 29 Absatz 2 TV-Charité findet Anwendung. 
 

 
 

§ 7 
Entwicklung der Jahressonderzahlung 

vom 01. Januar 2011 bis 31. Dezember 2015 
 
(1) Bis zur vollständigen Erreichung der Tabellenwerte nach § 3 Abs. 5 finden auf die Jah-

ressonderzahlung die folgenden Bestimmungen Anwendung.  
 
(2) Beschäftigte, die am 1. Dezember im Arbeitsverhältnis stehen, haben Anspruch auf 

eine Jahressonderzahlung für das zurückliegende Jahr in dem hier geregelten Umfang. 
 

(3) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Tabellenentgelt für November ausgezahlt. 2Ein 
Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem früheren Zeitpunkt ausgezahlt 
werden.  

 
(4) 1Die Jahressonderzahlung beträgt  
 

in den Entgeltgruppen 1 bis 8  45 v.H., 
in den Entgeltgruppen 9 bis 12 40 v.H. und  
in den Entgeltgruppen 13 bis 15 30 v.H. 

 
des der/dem Beschäftigten in den Kalendermonaten Juli, August und September 
durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts; unberücksichtigt bleiben hierbei das 
zusätzlich für Überstunden und Mehrarbeit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im 
Dienstplan vorgesehenen Überstunden und Mehrarbeit), Leistungszulagen, Leistungs- 
und Erfolgsprämien. 2Der Bemessungssatz bestimmt sich nach der Entgeltgruppe am 
1. September. 3Bei Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis nach dem 30. September 
begonnen hat, tritt an die Stelle des Bemessungszeitraums der erste volle Kalender-
monat des Arbeitsverhältnisses. 4In den Fällen, in denen im Kalenderjahr der Geburt 
des Kindes während des Bemessungszeitraums eine elterngeldunschädliche Teilzeit-
beschäftigung ausgeübt wird, bemisst sich die Jahressonderzahlung nach dem Be-
schäftigungsumfang am Tag vor dem Beginn der Elternzeit. 
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Protokollerklärung zu Absatz 3: 
1Bei der Berechnung des durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts werden die 
gezahlten Entgelte der drei Monate addiert und durch drei geteilt; dies gilt auch bei ei-
ner Änderung des Beschäftigungsumfangs. 2Ist im Bemessungszeitraum nicht für alle 
Kalendertage Entgelt gezahlt worden, werden die gezahlten Entgelte der drei Monate 
addiert, durch die Zahl der Kalendertage mit Entgelt geteilt und sodann mit 30,67 mul-
tipliziert. 3Zeiträume, für die Krankengeldzuschuss gezahlt worden ist, bleiben hierbei 
unberücksichtigt. 4Besteht während des Bemessungszeitraums an weniger als 
30 Kalendertagen Anspruch auf Entgelt, ist der letzte Kalendermonat, in dem für alle 
Kalendertage Anspruch auf Entgelt bestand, maßgeblich. 
 
Protokollerklärung zu Absatz 4 Satz 1: 
Auf Beschäftigte der Entgeltgruppe Kr. 9a der Anlage B findet der in Absatz 4 Satz 1 
für die Entgeltgruppen 1 bis 8 ausgewiesene Prozentsatz Anwendung. 

 
(5)  Für Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis in dem in Art. 3 des Einigungsver- 

trages genannten Gebiet begründet worden ist und bei denen der Bezug des Arbeits-
verhältnisses zu diesem Gebiet fortbesteht beträgt die Jahressonderzahlung im Jahr 
2011 abweichend von Abs. 4 

 
in den Entgeltgruppen 1 bis 8  38,5 v.H., 
in den Entgeltgruppen 9 bis 12 34,0 v.H. und  
in den Entgeltgruppen 13 bis 15 25,5 v.H. 

 
des im Übrigen gem. Abs. (4) bestimmten Bemessungsentgelts.  

 
(6)  Endet das Arbeitsverhältnis vor dem 1. Dezember, tritt an die Stelle des  

Bemessungszeitraums nach Abs. 4 der letzte volle Kalendermonat des Arbeitsverhält-
nisses mit der Maßgabe, dass Bemessungsgrundlage für die Jahressonderzahlung nur 
das Tabellenentgelt und die in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen sind. 

 
(7) 1Für Beschäftigte, die nicht in allen Kalendermonaten des jeweiligen Kalender- 

jahres Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts nach § 26 TV-Charité ha-
ben, wird mit dem doppelten, nach Abs. 4 bzw. 5 bestimmten Prozentwert berechnet 
und dann um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat vermindert, in dem Beschäftigte 
keinen Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts nach § 26 TV-Charité ha-
ben. 2Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate,  

 
1. für die Beschäftigte kein Tabellenentgelt erhalten haben wegen 

a) Ableistung von Grundwehrdienst oder Zivildienst, wenn sie diesen vor dem 
1. Dezember beendet und die Beschäftigung unverzüglich wieder aufge-
nommen haben, 

b) Beschäftigungsverboten nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 MuSchG,  
c) Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Eltern-

zeitgesetz bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist, 
wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden hat; 

 
2. in denen Beschäftigten Krankengeldzuschuss gezahlt wurde oder nur wegen der 

Höhe des zustehenden Krankengelds ein Krankengeldzuschuss nicht gezahlt 
worden ist. 

 
(8)  1Abs. (7) gilt sinngemäß für Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis aufgrund einer  

vor dem 31. Dezember ausgesprochenen Kündigung bis zum 31. Dezember oder im 
Folgejahr enden wird. 2Dies gilt unabhängig davon, ob und ggf. in welchem Umfang der 
Anspruch im Übrigen gem. Abs. 7 vermindert ist. 3Die Beendigung durch Befristung 
steht der Beendigung durch eine Kündigung gleich.  
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(9) 1Abs. (7) gilt sinngemäß auch für Beschäftigte, die bis zum 31. Mai 2007 Altersteilzeit-

arbeit vereinbart haben, sofern ihr Arbeitsverhältnis wegen Rentenbezugs vor dem 1. 
Dezember endet. 2In diesem Falle treten an die Stelle des Bemessungszeitraums ge-
mäß Absatz (4) die letzten drei Kalendermonate vor Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses.  

 
 
 

§ 8 
Einführungsausgleich 

für die Kalenderjahre 2012 bis 2016 
 
(1) Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis am 15. Januar besteht und ungekündigt ist, ha-

ben Anspruch auf einen Einführungsausgleich. § 7 Abs. 7 Satz 2 gilt sinngemäß.  
 
(2) Der Einführungsausgleich wird mit der Entgeltzahlung für den Monat Januar 

ausgezahlt. 
 
(3) 1Der Einführungsausgleich beträgt  
 

in den Entgeltgruppen 1 bis 8  45 v.H., 
in den Entgeltgruppen 9 bis 12 40 v.H. und  
in den Entgeltgruppen 13 bis 15 30 v.H. 

 
des durchschnittlichen Einkommens, das der Beschäftigte voraussichtlich in den Mona-
ten April, Mai und Juni des laufenden Kalenderjahres erzielen wird. 2Stehen am 1. Ja-
nuar die nach § 3 den Tabellenwerten für diese Monate maßgebenden Werte des 
TVöD – VKA noch nicht fest, so sind die Tabellenwerte mit einer Erhöhung um 1,5 v.H. 
zu berechnen. 3Alle sonstigen Entgeltbestandteile bestimmen sich nach dem Durch-
schnitt der ersten drei zusammenhängenden Monate nach der letzten Entgelterhöhung 
gem. § 3 Abs. (1) bis (4). 4Unberücksichtigt bleiben hierbei das zusätzlich für Überstun-
den und Mehrarbeit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen 
Überstunden und Mehrarbeit), Leistungszulagen, Leistungs- und Erfolgsprämien, eben-
falls bezogen auf die in Satz 1 genannten Monate. 5Der Bemessungssatz bestimmt sich 
nach der Entgeltgruppe am 1. Januar. 

 
 Protokollerklärung zu Abs. 3  
 1Eine Korrektur der nach Abs. 3 anzusetzenden Werte erfolgt auch dann nicht, wenn    
          die tatsächlichen in den Monaten April, Mai und Juni erreichten Werte später davon  
 abweichen. 2Hat sich jedoch innerhalb einer Rahmenfrist von 12 Monaten vor dem  
 Ablauf dieser Frist die individuelle persönliche Arbeitszeit des Beschäftigten geändert, 
 so erfolgt die Berechnung auf der Basis des höchsten Anteils der individuellen  
 Arbeitszeit an der regelmäßigen tariflichen Arbeitszeit.  

 
Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 1: 
Auf Beschäftigte der Entgeltgruppe Kr. 9a der Anlage B findet der in Absatz 3 Satz 1 
für die Entgeltgruppen 1 bis 8 ausgewiesene Prozentsatz Anwendung. 

 
(4)  Für Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis in dem in Art. 3 des Einigungsver- 

trages genannten Gebiet begründet worden ist und bei denen der Bezug des Arbeits-
verhältnisses zu diesem Gebiet fortbesteht, beträgt der im Januar 2012 zu zahlende 
Einführungsausgleich abweichend von Abs. 3 
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in den Entgeltgruppen 1 bis 8  38,5 v.H., 
in den Entgeltgruppen 9 bis 12 34,0 v.H. und  
in den Entgeltgruppen 13 bis 15 25,5 v.H. 

 
des im Übrigen gem. Abs. (3) bestimmten Bemessungsentgelts.  

 
 

§ 9 
Einmalzahlung 

 
1. 1Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis am 1. Juni 2011 bestanden hat, haben Anspruch 

auf eine mit der Entgeltzahlung für Juni 2011 fällige Einmalzahlung in Höhe von 300,00 
Euro. 2Die Einmalzahlung deckt den Zeitraum vom 1. Januar 2011 bis 30. Juni 2011 ab. 

 
2. 1Ist das Arbeitsverhältnis erst nach dem 1. Januar 2011 begründet worden, so wird die 

Einmalzahlung zeitanteilig berechnet, wobei volle Kalendermonate angesetzt werden. 
2Sie vermindert sich in diesem Fall um 1/6 für jeden Kalendermonat, in dem der Beschäf-
tigte keinen Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts nach § 26 TV-Charité 
hat.  

 
3. § 29 Abs. 2 TV-Charité findet Anwendung. 
 
 

§ 10 
Schlussbestimmungen 

 
1. Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in Kraft.  
 
2. Der Tarifvertrag kann vorbehaltlich der besonderen Bestimmungen gem. Abs. 3 bis 7 mit 

einer Frist von einem Monat zum Monatsende gekündigt werden, erstmals zum 31. De-
zember 2016.  

 
3. 1§ 3 Abs. 1 bis 6 und § 4 Abs. 3 bis 5 enden mit Zweckerreichung. 2Sie tritt mit Abschluss 

des Nachtragstarifvertrages ein, mit dem die in § 3 Abs. 6 vereinbarte Änderung der Ta-
bellenstruktur umgesetzt und zum Gegenstand einer abschließenden Tabelle in den An-
lagen A und B gemacht worden ist.  

 
4. 1§ 5 endet mit Zweckerreichung. 2Sie tritt mit Abschluss des Nachtragstarifvertrages ein, 

mit dem die Anpassungsschlusszahlung gem. § 5 Abs. 5 festgelegt worden und in die 
Anlagen A und B eingefügt worden ist.  

 
5. § 6 tritt mit Wirkung vom 31. Dezember 2016 ohne Nachwirkung außer Kraft.  
 
6. Die §§ 7 und 8 treten mit Wirkung vom 30. Juni 2016 ohne Nachwirkung außer Kraft. 
 
7. 1§ 9 endet mit Zweckerreichung. 2Sie tritt ein mit vollständiger Auszahlung der Leistung.  
 
8. Die Tarifvertragsparteien werden nach Eintritt der Zweckerreichung bzw. Außerkrafttreten 

gem. Abs. 3 bis 7 den verbleibenden Tarifvertrag redaktionell neu fassen und insbeson-
dere die Anlagen A und B abschließend festlegen sowie das künftige Vorgehen im Zu-
sammenhang mit den in § 3 Abs. 7 und § 4 Abs. 1 und 2 getroffenen Vereinbarungen 
sachgerecht, jedoch ohne inhaltliche Änderung neu fassen.  
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Anlage A zum ETV Charité 
 
Gilt für alle Beschäftigten des TV-Charité, mit Ausnahme der Beschäftigten im 
Pflegedienst. 

      

       

Entgelttabelle TV-Charité (Monat) 

Gültig: 01. Juli 2011 bis 30. Juni 2012 

       

Entgelt-
gruppe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

15 3534,00 3910,00 4050,00 4550,00 4930,00  1) 

14 3210,00 3550,00 3750,00 4050,00 4510,00   

13 2967,00 3280,00 3450,00 3780,00 4240,00   

12 2670,00 2950,00 3350,00 3700,00 4150,00   

11 2580,00 2850,00 3050,00 3350,00 3785,00   

10 2490,00 2750,00 2950,00 3150,00 3530,00   

9 2211,00 2440,00 2560,00 2880,00 3130,00   

8 2076,00 2290,00 2390,00 2480,00 2580,00 2643,00 

7 1950,00 2150,00 2280,00 2380,00 2455,00 2525,00 

6 1914,00 2110,00 2210,00 2305,00 2370,00 2435,00 

5 1838,00 2025,00 2120,00 2215,00 2285,00 2335,00 

4 1752,00 1930,00 2050,00 2120,00 2190,00 2231,00 

3 1725,00 1900,00 1950,00 2030,00 2090,00 2145,00 

2 1599,00 1760,00 1810,00 1860,00 1970,00 2085,00 

1   1436,00 1460,00 1490,00 1518,00 1590,00 

 

I. 
Für Ärztinnen / Ärzte, Zahnärztinnen / Zahnärzte gilt: 
 

1) In der EG 15 Stufe 6  der Tabellenwert  5.250,00.     
       

              Abweichend von § 22 TV Charité erhalten die Ärztinnen/Ärzte und    
              Zahnärztinnen/Zahnärzte die unter den Geltungsbereich des TV-Charité fallen,  
              in der Entgeltgruppe 14 

    -  in der Stufe 3 den Tabellenwert der Stufe 4 und 

    -  in der Stufe 4 den Tabellenwert der Stufe 5. 
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II. 
Für die Entgeltgruppen 2 Ü und 15 Ü gelten die nachfolgenden Tabellenwerte: 

 
(1) EG 2 Ü 
 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

1653,00 1820,00 1880,00 1960,00 2015,00 2056,00 

 
(2)      EG 15 Ü 
 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 

4425,00 4900,00 5350,00 5650,00 5720,00 
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Anlage A zum ETV Charité 
 
Gilt für alle Beschäftigten des TV-Charité, mit Ausnahme der Beschäftigten im 
Pflegedienst. 

      

       

Entgelttabelle TV-Charité (Monat) 

Gültig: 01. Juli 2012 bis 30. Juni 2013 

       

Entgelt-
gruppe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

15 3584,00 3960,00 4100,00 4600,00 4980,00  1) 

14 3260,00 3600,00 3800,00 4100,00 4560,00   

13 3017,00 3330,00 3500,00 3830,00 4290,00   

12 2720,00 3000,00 3400,00 3750,00 4200,00   

11 2630,00 2900,00 3100,00 3400,00 3835,00   

10 2540,00 2800,00 3000,00 3200,00 3580,00   

9 2261,00 2490,00 2610,00 2930,00 3180,00   

8 2126,00 2340,00 2440,00 2530,00 2630,00 2693,00 

7 2000,00 2200,00 2330,00 2430,00 2505,00 2575,00 

6 1964,00 2160,00 2260,00 2355,00 2420,00 2485,00 

5 1888,00 2075,00 2170,00 2265,00 2335,00 2385,00 

4 1802,00 1980,00 2100,00 2170,00 2240,00 2281,00 

3 1775,00 1950,00 2000,00 2080,00 2140,00 2195,00 

2 1649,00 1810,00 1860,00 1910,00 2020,00 2135,00 

1   1486,00 1510,00 1540,00 1568,00 1640,00 

 

I. 
Für Ärztinnen / Ärzte, Zahnärztinnen / Zahnärzte gilt: 
 

1) In der EG 15 Stufe 6  der Tabellenwert  5.300 .- €     
       

              Abweichend von § 22 TV Charité erhalten die Ärztinnen/Ärzte und    
              Zahnärztinnen/Zahnärzte die unter den Geltungsbereich des TV-Charité fallen,  
              in der Entgeltgruppe 14 

    -  in der Stufe 3 den Tabellenwert der Stufe 4 und 

    -  in der Stufe 4 den Tabellenwert der Stufe 5. 
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II. 
Für die Entgeltgruppen 2 Ü und 15 Ü gelten die nachfolgenden Tabellenwerte: 

 
(1) EG 2 Ü 
 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

1703,00 1870,00 1930,00 2010,00 2065,00 2106,00 

 
(2)      EG 15 Ü  
 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 

4475,00 4950,00 5400,00 5700,00 5770,00 
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Anlage B zum ETV Charité 
 
 

KR-Anwendungstabelle (Monat) 
Gültig: 01. Juli 2011 bis 30. Juni 2012 

Werte aus 
Entgeltgruppe 
allg. Tabelle  

Entgeltgruppe 
KR 

Zuordnungen Ver-
gütungsgruppen 
KR /  KR-Verläufe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

EG 12  12a 
XII mit Aufstieg 

nach XIII 
 -  - 3350,00 

3700,00         
nach 2 J. 

St. 3 

4150,00         
nach 3 J. 

St. 4 
4350,00 

EG 11  11 b XI mit Aufstieg  XII  -  -   3350,00 3785,00 3985,00 

EG 11    11 a     
X mit Aufstieg nach 

XI  
 -  - 3050,00 

3350,00          
nach 2 J. 

St. 3 

3785,00          
nach 5 J. 

St. 4 
 - 

EG 10 10a 
IX mit Aufstieg 

nach  X  
 -  - 2950,00 

3150,00           
nach 2 J. 

St. 3 

3530,00          
nach 3 J. 

St. 4 
 - 

EG 9, EG 9b 

9d 
VIII mit Aufstieg 

nach IX  
 -  - 2880,00 

3130,00        
nach 4 J. 

St. 3 

3330,00             
nach 2 J. 

St. 4 
 - 

9c 
VII mit Aufstieg 

nach VIII 
 -  - 2800,00 

2990,00        
nach 5 J. 

St. 3  

3170,00      
nach 5 J. 

St. 4 
 -  

9b 

VI mit Aufstieg 
nach VII   -  - 2560,00 

2880,00         
nach 5 J. 

St. 3 

2990,00          
nach 5 J. 

St. 4 
 - 

VII ohne Aufstieg 

9a VI ohne Aufstieg  -  - 2560,00 
2645,00               
nach 5 J. 

St. 3 

2800,00                     
nach 5 J. 

St. 4 
 - 

EG 7, EG 8, 
EG 9b 

8a 

Va mit Aufstieg 
nach VI  

 - 

2280,00 2390,00 2480,00 2645,00 2800,00 
V mit Aufstieg nach 

Va und VI 

V mit Aufstieg nach 
VI  

2150,00 

EG 7, EG 8  7a 

V mit Aufstieg nach 
Va 

 -  

2150,00 2280,00 2480,00 2580,00 

2683,00 
IV mit Aufstieg 
nach V und Va 

2000,00 
IV mit Aufstieg 

nach V 
 - 

EG 4, EG 6 

4a 

II mit Aufstieg nach 
III und IV  

1802,00 1930,00 2050,00 2305,00 2370,00 2490,00 

  
III mit Aufstieg nach 

IV 

EG 3, EG 4 3a 
 I mit Aufstieg nach 

II  
1725,00 1900,00 1950,00 2030,00 2090,00 2231,00 

Anlage B zum ETV Charité 
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KR-Anwendungstabelle (Monat) 
Gültig: 01. Juli 2012 bis 30. Juni 2013 

Werte aus 
Entgeltgruppe 
allg. Tabelle  

Entgeltgruppe 
KR 

Zuordnungen Ver-
gütungsgruppen 
KR /  KR-Verläufe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

EG 12  12a 
XII mit Aufstieg 

nach XIII 
 -  - 3400,00 

3750,00         
nach 2 J. 

St. 3 

4200,00         
nach 3 J. 

St. 4 
4400,00 

EG 11  11 b XI mit Aufstieg  XII  -  -   3400,00 3835,00 4035,00 

EG 11    11 a     
X mit Aufstieg nach 

XI  
 -  - 3100,00 

3400,00          
nach 2 J. 

St. 3 

3835,00          
nach 5 J. 

St. 4 
 - 

EG 10 10a 
IX mit Aufstieg 

nach  X  
 -  - 3000,00 

3200,00           
nach 2 J. 

St. 3 

3580,00          
nach 3 J. 

St. 4 
 - 

EG 9, EG 9b 

9d 
VIII mit Aufstieg 

nach IX  
 -  - 2930,00 

3180,00        
nach 4 J. 

St. 3 

3380,00             
nach 2 J. 

St. 4 
 - 

9c 
VII mit Aufstieg 

nach VIII 
 -  - 2850,00 

3040,00         
nach 5 J. 

St. 3  

3220,00      
nach 5 J. 

St. 4 
 -  

9b 

VI mit Aufstieg 
nach VII   -  - 2610,00 

2930,00         
nach 5 J. 

St. 3 

3040,00          
nach 5 J. 

St. 4 
 - 

VII ohne Aufstieg 

9a VI ohne Aufstieg  -  - 2610,00 
2695,00               
nach 5 J. 

St. 3 

2850,00                     
nach 5 J. 

St. 4 
 - 

EG 7, EG 8, 
EG 9b 

8a 

Va mit Aufstieg 
nach VI  

 - 

2330,00 2440,00 2530,00 2695,00 2850,00 
V mit Aufstieg nach 

Va und VI 

V mit Aufstieg nach 
VI  

2200,00 

EG 7, EG 8  7a 

V mit Aufstieg nach 
Va 

 -  

2200,00 2330,00 2530,00 2630,00 

2733,00 
IV mit Aufstieg 
nach V und Va 

2050,00 
IV mit Aufstieg 

nach V 
 - 

EG 4, EG 6 

4a 

II mit Aufstieg nach 
III und IV  

1852,00 1980,00 2100,00 2355,00 2420,00 2540,00 

  
III mit Aufstieg nach 

IV 

EG 3, EG 4 3a 
 I mit Aufstieg nach 

II  
1775,00 1950,00 2000,00 2080,00 2140,00 2281,00 

Anlage C zum ETV Charité 
 

Bereitschaftsdienstentgelt 
01. Oktober  2011 - 30. Juni 2012   
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Entgeltgruppe Stundenentgelt 

EG 15 25,71 € 

EG 14 23,38 € 

EG 13 21,75 € 

EG 12 20,86 € 

EG 11 19,22 € 

EG 10 18,26 € 

EG  9 16,23 € 

EG  8 14,60 € 

EG  7 13,91 € 

EG  6 13,48 € 

EG  5 12,95 € 

EG  4 12,41 € 

EG  3 11,93 € 

EG  2 11,19 € 

EG  1 8,84 € 
  

  

EG 15 Ü 31,88 € 

EG  2 Ü 11,48 € 

 
 
 

Bereitschaftsdienstentgelt 
01. Oktober  2011 - 30. Juni 2012   

Entgeltgruppe Stundenentgelt 

Kr. 12a 22,93 € 

Kr. 11b 21,86 € 

Kr. 11a 20,02 € 

Kr. 10a 18,93 € 

Kr.  9d 18,36 € 

Kr.  9c 17,61 € 

Kr.  9b 16,57 € 

Kr.  9a 15,74 € 

Kr.  8a 14,86 € 

Kr.  7a 13,99 € 

Kr.  4a 13,14 € 

Kr.  3a 12,03 € 

Anlage C zum ETV Charité 
 

Bereitschaftsdienstentgelt 
01. Juli 2012 - 30. Juni 2013   

Entgeltgruppe Stundenentgelt 
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EG 15 26,01 € 

EG 14 23,68 € 

EG 13 22,04 € 

EG 12 21,16 € 

EG 11 19,51 € 

EG 10 18,55 € 

EG  9 16,53 € 

EG  8 14,90 € 

EG  7 14,20 € 

EG  6 13,78 € 

EG  5 13,25 € 

EG  4 12,70 € 

EG  3 12,22 € 

EG  2 11,48 € 

EG  1 9,13 € 
  

  

EG 15 Ü 32,17 € 

EG  2 Ü 11,77 € 

 
 
 

Bereitschaftsdienstentgelt 
01. Juli 2012 - 30. Juni 2013   

Entgeltgruppe Stundenentgelt 

Kr. 12a 23,22 € 

Kr. 11b 22,16 € 

Kr. 11a 20,32 € 

Kr. 10a 19,22 € 

Kr.  9d 18,65 € 

Kr.  9c 17,91 € 

Kr.  9b 16,87 € 

Kr.  9a 16,03 € 

Kr.  8a 15,15 € 

Kr.  7a 14,29 € 

Kr.  4a 13,44 € 

Kr.  3a 12,33 € 

 
 
 

Anlage D zum ETV Charité 
 
 
 
 
Berechnungsschema für die Berechnungen der Zulagenhöhe gem. § 5 Abs. 3  
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1. Berechnung des Gesamtvolumens aus folgenden Positionen: 
 

Grundlagen für die Berechnung des Gesamtvolumens für die Kalenderjahre 2011 bis 
2015 sind,  

 
a) bezogen auf zurückliegende Kalenderjahre das nach § 18 Abs. 2 Satz 1 TV-Charité in 

der Fassung vom 18. Dezember 2007 (i.V.m. PE zu Abs. 2 Satz 1) konkret mit 1 v.H. 
der dort aufgeführten Vergütungsbestandteile berechnete Volumen. 

 
b) für künftige Kalenderjahre das für das letzte vorausgegangene Kalenderjahr konkret 

nach Buchst. a) berechnete Volumen, erhöht um die in § 3 Abs. 2 Buchst. b) sowie 
Abs. 3 bis 5 ETV bestimmten Tabellensteigerungen. Soweit konkrete Veränderungen 
der Zahl der unter den Geltungsbereich des TV-Charité fallenden Beschäftigten fest-
stehen, sind sie zu berücksichtigen. Soweit Referenzwerte des TVöD – VKA zum 
Zeitpunkt der Berechnung benötigt werden, jedoch noch nicht feststehen, ist eine jähr-
liche lineare Erhöhung von 1,5 v.H. anzusetzen.  

 
c) für die Berechnung der Anpassungsschlusszahlung gem. § 5 Abs. 5 ETV die konkret 

gem. Buchst. a) berechneten Werte für die Jahre 2011 bis 2015. 
 

d) bei Berechnung der Anpassungsschlusszahlung, zum Ausgleich der Verzinsung aus 
Fälligkeitsverschiebungen, ein einmaliger pauschaler Zuschlag 
i.H.v. 60.000,00 €.  

 
 
2. Verminderung des Gesamtvolumens um folgende Positionen: 
 

a) Mehraufwendungen, die durch die Änderung der Schicht-/ Wechselschichtzulagen-
systematik gem. § 12 Abs. 4 Satz 3 TV-Charité entstehen,  

 
b) 50 v.H. der Mehraufwendungen, die durch die Funktionszulage gem. § 6 ETV  Charité 

entstehen,  
 

c) Aufwendungen für Anpassungszulagen gem. § 5 ETV 
 

d) 50 v.H. der Aufwendungen für fiktive Anpassungszulagen, die im Zeitraum vom 1. Ja-
nuar 2015 bis 31. Dezember 2015 an Beschäftigte der Entgeltgruppen EG 11 und 
niedriger zu bezahlen wären, wenn sich die Tabellenwerte des TV-Charité für diese 
Entgeltgruppen nicht schon ab dem 1. Januar 2015 dynamisch entsprechend den je-
weils korrespondierenden Entgeltgruppen des TVöD – VKA ändern würden.  

 
Für den Ansatz der Minderungen für zurückliegende bzw. künftige Zeiträume gilt im Übri-
gen Ziff. 1 Buchst. a) bis c) entsprechend.  

 
 
 
 
 
 
 
3. Verfügbares Volumen 

 
Aus der Differenz zwischen dem Gesamtvolumen (Ziff. 1) und den Minderungen (Ziff. 2) 
ergibt sich ein voraussichtliches Volumen, das für die Berechnung der Zulagen in den 
einzelnen Zeitabschnitten der jeweiligen Restlaufzeit und für die Anpassungsschlusszah-
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lung zur Verfügung steht. Für die Anpassungszulage werden 90 v.H. des jeweiligen Vo-
lumens, für die Anpassungsschlusszahlung der gesamte dann noch verbleibende Betrag 
eingesetzt.  
 
In diesem Rahmen sind die Tarifvertragsparteien darüber einig, dass ein möglichst hoher 
Anteil des Gesamtvolumens für die Zulage und weniger für die Anpassungsschlusszah-
lung eingesetzt werden soll und dass die Arbeitnehmer, die nicht schon ab dem 1. Januar 
2015 ein dem TVöD – VKA entsprechendes Tabellenentgelt beziehen, eine relativ höhe-
re Zulage erhalten sollen. 

 
 
 
4. Berechnungsweg 
 

 Ermittlung des verfügbaren Gesamtvolumens (Ziff. 3) für den jeweils zu bewerten-
den Zeitabschnitt, 

 
 Feststellung der Gesamtzahl aller möglichen Zulagenmonate aller einzubeziehen-

den Beschäftigten, dabei Berücksichtigung der Entwicklung der einzelnen Entgelt-
gruppen sowie Stufenwerte und Ausschluss der Beschäftigten, die individuell be-
reits das volle Tabellenentgelt gem. TVöD – VKA erreicht haben oder im nächsten 
Berechnungszeitraum  sicher erreichen werden,  

 
 Berechnung eines vorläufigen Wertes durch Division des verfügbaren Volumens 

durch die Anzahl aller Zulagemonate, 
 

 Berechnung der prozentualen Relation zum durchschnittlichen Monatstabellenein-
kommen,  

 
 Abrundung des daraus ermittelten Prozentsatzes auf ein Zehntel Prozent 

 
 Durchführung einer Probeberechnung und Abgleich des Ergebnisses mit dem ver-

fügbaren Gesamtvolumens,  
 

 Korrektur des Prozentwertes, ggf. durch mehrfache Durchführung dieses Vor-
gangs,  

 
 Die Tarifvertragsparteien können im Rahmen der in § 5 Abs. 3 aufgeführten 

Grundsätze vom Ergebnis der Berechnung einvernehmlich abweichen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berlin, den  

Für die  
Charité – Universitätsmedizin Berlin 

Der Vorstand 
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Prof. Dr. Karl-Max Einhäupl                                            Matthias Scheller 
   Vorstandsvorsitzender                                               Direktor des Klinikums 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Ulrich Frei                                                  Prof. Dr. Annette Grütters-Kieslich 
Ärztlicher Direktor                                                                       Dekanin 
 
 
 
 
 
 
 
Berlin, den 

Für die 
dbb tarifunion 
Der Vorstand  

 
 
 
 
 
Frank Stöhr 
1. Vorsitzender 
 
 
 


